
Öffentliche Bekanntmachung

Zubeseilung der 110-kV-Freileitung zwischen 
Trossingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und 

Tuttlingen (Kreis Tuttlingen)

Einleitung des Planfeststellungsverfahrens durch 
das Regierungspräsidium Freiburg und Ausle-
gung der Planunterlagen zur Einsichtnahme

Die Netze BW GmbH hat die Feststellung des Planes nach 
§ 43 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) i. V. m. §§ 72 ff. 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) für die Zube-
seilung zwischen Trossingen und Tuttlingen beantragt.

1.
Durch die steigende Stromnachfrage im Landkreis Tuttlin-
gen, zur weiteren Gewährleistung eines sicheren Netzbe-
triebs und zur Vermeidung von Versorgungsunterbrechungen 
ist die Zubeseilung eines weiteren 110-kV-Stromkreises zwi-
schen den Umspannwerken Trossingen und Tuttlingen auf 
dem noch freien Gestängeplatz der 110-kV-Leitung Trossin-
gen-Tuttlingen (LA 0911) erforderlich. Die Länge der Lei-
tungsanlage LA 0911 beträgt ca. 17,57 km. 
Die Leitungsanlage LA 0911 verläuft vom Umspannwerk 
Trossingen durch die Stadt Trossingen (Mast 1A – 5A, 9 - 
11), Kreisstadt Villingen – Schwenningen (Mast 6 – 8), Ge-
meinde Durchhausen (Mast 12 – 24), Gemeinde Seitingen 
– Oberflacht (Mast 25 – 44) und die Gemeinde Wurmlin-
gen (Mast 45 – 71/58A) bis zum Umspannwerk Tuttlingen 
(Mast 72A/59A – UW Tuttlingen). 
Aufgrund der geplanten Zubeseilung für den zweiten Strom-
kreis wurden die Masten auf aktuelle Vorgaben statisch be-
rechnet. Hierdurch ergibt sich ein unterschiedlicher Sanie-
rungsbedarf auf der gesamten Leitungsstrecke an den 
jeweiligen Masten sowie ein erforderlicher Ersatzneubau. 
Darüber hinaus muss die Einführung in das Umspannwerk 
Trossingen angepasst werden. 
Analog zu den erforderlichen Maßnahmen auf der Anlage 
0911 müssen ebenfalls Gestänge- und Fundamentsanierun-
gen auf der Anlage 0902 an den Masten 68 – 71 durch-
geführt werden. 
Gegenstand des Antrages ist auch der Anschluss zwischen 
dem UW Trossingen und dem Mast 1A der LA 0911 per 
Erdkabel.

2.
Die Planunterlagen für das Vorhaben mit dem Erläuterungs-

bericht liegen 
von Montag, den 24.07.2023

bis einschließlich Mittwoch, den 06.09.2023
im Rathaus, Rathausstraße 1, 78532 Tuttlingen, 

Ebene 2 in den Schaukästen 
bzw. auf Stellwänden neben den Zimmern 

R.2.20 und R.2.22
während der Öffnungszeiten

Montag und Donnerstag 08:00 bis 18:00 Uhr
Dienstag und Mittwoch 08:00 bis 16:30 Uhr

Freitag 08:00 bis 13:00 Uhr
zur Einsicht aus. Der Einsichtnahmezeitraum wurde wegen 
der Ferienzeit über den gesetzlich vorgesehenen Zeitraum 
von einem Monat hinaus verlängert.
Die ausgelegten Unterlagen können ab Beginn der Offen-
lage am 24.07.2023 auch auf der Internetseite www.rp-
freiburg.de unter der Rubrik „Aktuelles“ bzw. auf der Seite 

www.rp-freiburg.de/planfeststellungsverfahren
unter der Rubrik „Energieleitungen“ eingesehen wer-
den. 

3.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann ab Beginn der Auslegung bis zwei Wochen nach de-
ren Ende, also bis einschließlich

Mittwoch, den 20.09.2023 
schriftlich oder zur Niederschrift beim

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 24
79083 Freiburg i. Br. (schriftlich)

bzw. Kaiser-Joseph-Straße 167
79098 Freiburg i. Br. (zur Niederschrift)

oder bei der 
Stadt Tuttlingen
Fachbereich Stadtentwicklung, 
Mobilität und Klimaschutz
Rathausstraße 1
78532 Tuttlingen

Einwendungen gegen den Plan erheben (Einwendungsfrist).
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach an-
deren Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung 
nach § 74 LVwVfG einzulegen, werden hiermit entspre-
chend von der Auslegung des Plans benachrichtigt. Gleich-
zeitig wird ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
der oben genannten Einwendungsfrist gegeben.
Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bzw. 
Stellungnahme beim Regierungspräsidium Freiburg oder 
beim Bürgermeisteramt maßgeblich. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwen-
dungen gegen den Plan ausgeschlossen sind, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt ent-
sprechend auch für Stellungnahmen der Vereinigungen.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorbringen im Rah-
men einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nicht als Einwen-
dung anzusehen ist und daher im förmlichen Planfeststel-
lungsverfahren wiederholt werden muss, wenn es im 
Verfahren beachtlich sein soll. 
Einwendungen müssen die konkrete Betroffenheit des gel-
tend gemachten Belangs erkennen lassen. Sie sind in Schrift-
form, d. h. in einem mit handschriftlicher Unterschrift verse-
henen Schreiben zu erheben, soweit sie nicht zur 
Niederschrift erklärt werden. Die Erhebung von Einwendun-
gen durch Übersendung einer E-Mail ist daher nicht mög-
lich. 
Für Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt derjenige Unterzeichner als Vertreter der üb-
rigen Unterzeichner, der darin mit Namen, Beruf und An-
schrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen 
als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Diese Angaben 
müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift ver-
sehenen Seite enthalten sein. Vertreter kann nur eine natür-
liche Person sein. Einwendungen, die den vorstehenden An-
forderungen nicht entsprechen oder auf denen Unterzeichner 
ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich an-
gegeben haben, können unberücksichtigt bleiben.
In Anwendung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) weisen wir darauf hin, dass die erhobenen Ein-
wendungen und die darin mitgeteilten personenbezogenen 
Daten ausschließlich für dieses Planfeststellungsverfahren 
vom Referat 24 (Recht und Planfeststellung) des Regierungs-
präsidiums als Verantwortlichem erhoben, gespeichert und 
verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benö-
tigt, um den Umfang der jeweiligen Betroffenheit beurteilen 
zu können und werden an den Vorhabenträger und seine 
Beauftragten zur Auswertung weitergegeben. Es handelt 
sich um eine erforderliche Verarbeitung nach Art.6 Absatz 
1 Satz 1 c DSGVO. Sowohl der Vorhabenträger als auch 
dessen Beauftragte sind zur Einhaltung der DSGVO ver-
pflichtet. Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies 
unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für 
den genannten Zweck erforderlich ist. Auf Verlangen wer-
den Name und Anschrift des Einwenders vor der Weiterga-
be der Einwendung unkenntlich gemacht, wenn diese An-
gaben zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens 
nicht erforderlich sind. Ergänzend wird auf die Datenschutz-
erklärung der Planfeststellungsbehörde des Regierungsprä-
sidiums Freiburg (u.a. mit den Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten) verwiesen. Diese ist abrufbar unter

www.rp-freiburg.de/datenschutz-planfeststellung 
4.

Nach § 73 Abs. 6 LVwVfG werden nach Ablauf der Einwen-
dungs- bzw. Äußerungsfrist die rechtzeitig erhobenen Ein-
wendungen, Äußerungen und Stellungnahmen mit dem Trä-
ger des Vorhabens, den Behörden, den Vereinigungen, den 
Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erho-
ben haben, in einer mündlichen Verhandlung erörtert (Erör-
terungstermin).

Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden, der Träger des 
Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben 
oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem 
Erörterungstermin benachrichtigt.
Es wird darauf hingewiesen,
•  dass Personen, die Einwendungen erhoben haben oder 

Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, 
vom Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden können, wenn mehr als 50 Be-
nachrichtigungen vorzunehmen sind und 

•  dass bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungster-
min auch ohne ihn verhandelt werden kann.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass gem. § 43a Nr. 3 S. 
2 EnWG ein Erörterungstermin nicht stattfindet, wenn Ein-
wendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzei-
tig erhoben worden sind, die rechtzeitig erhobenen Einwen-
dungen zurückgenommen worden sind, ausschließlich 
Einwendungen erhoben worden sind, die auf privatrechtli-
chen Titeln beruhen, oder alle Einwender auf einen Erörte-
rungstermin verzichten. Im Übrigen kann gem. § 43a Abs. 3 
S. 1 EnWG auf einen Erörterungstermin verzichtet werden. 
Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn nur wenige 
Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
worden sind. 

5.
Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorha-
bens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an 
anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten 
öffentlichen Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung 
sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere  
öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaub-
nisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen 
nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle  
öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Vorha-
benträger und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestal-
tend geregelt.
Bei Zulassung des Vorhabens entscheidet die Planfeststel-
lungsbehörde im Planfeststellungsbeschluss über die Ein-
wendungen, über die im Erörterungstermin keine Einigung 
erzielt worden ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen sowie über die Stellung-
nahmen der Vereinigungen durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind.

6.
Die allgemeine Vorprüfung nach § 9 Abs. 2 S.1 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung hat ergeben, 
dass durch das Vorhaben keine entscheidungserheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und  
daher keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht.
Das Regierungspräsidium bittet weiterhin um Beachtung 
nachfolgender Punkte:
  Kosten, die durch Einsichtnahme in Planunterlagen, die Er-

hebung von Einwendungen und Teilnahme am Erörte-
rungstermin entstehen, können nicht erstattet werden.

  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht im Plan-
feststellungsbeschluss dem Grunde nach zu entscheiden 
ist, werden nicht im Planfeststellungsverfahren, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

  Von Beginn der Auslegung der Pläne an tritt die Verände-
rungssperre auf den vom Plan in Anspruch genommenen 
Grundstücken nach § 44a Abs. 1 EnWG in Kraft. Außer-
dem steht ab diesem Zeitpunkt dem Vorhabenträger nach 
§ 44a Abs. 3 EnWG ein Vorkaufsrecht an den vom Plan 
betroffenen Flächen zu.

Allgemeine Informationen zum Thema Planfeststellung kön-
nen auf der Internetseite 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt2/ref24/
abgerufen werden.
Diese Bekanntmachung kann auch auf www.rp-freiburg.de 
unter der Rubrik „Aktuelles“ eingesehen werden.

Tuttlingen, den 17.07.2023

Michael Beck
Oberbürgermeister
Stadt Tuttlingen


